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1698 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XXV. GP 

 

Bericht 
des Ausschusses für Arbeit und Soziales 

über die Regierungsvorlage (1613 der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-
Sozialversicherungsgesetz und das Einkommensteuergesetz 1988 geändert werden 
(Sozialversicherungs-Zuordnungsgesetz – SV-ZG) 

Nach dem von der Bundesregierung am 30. Jänner 2017 beschlossenen Arbeitsprogramm für die 
Jahre 2017/2018 soll die Sozialpartnereinigung zur Schaffung von Rechtssicherheit bei der Abgrenzung 
von selbständiger und unselbständiger Erwerbstätigkeit in der gesetzlichen Sozialversicherung umgesetzt 
werden. 
Kompetenzgrundlage: 
In kompetenzrechtlicher Hinsicht stützt sich das im Entwurf vorliegende Bundesgesetz auf Art. 10 Abs. 1 
Z 11 B-VG. 
 
Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat die gegenständliche Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 
13. Juni 2017 in Verhandlung genommen. An der Debatte beteiligten sich außer dem Berichterstatter 
Abgeordneten Dietmar Keck die Abgeordneten Johann Hechtl, Mag. Birgit Schatz, 
Mag. Gerald Loacker, Peter Wurm, Ing. Mag. Werner Groiß und Mag. Judith Schwentner sowie der 
Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz Alois Stöger, diplômé. 
Ein im Zuge der Debatte von dem Abgeordneten Mag. Gerald Loacker eingebrachter Abänderungsantrag 
fand keine Mehrheit (dafür: N, dagegen: S, V, F, G, T). 
Bei der Abstimmung wurde der in der Regierungsvorlage enthaltene Gesetzentwurf mit Stimmenmehrheit 
(dafür: S, V, F, G, T, dagegen: N) beschlossen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Ausschuss für Arbeit und Soziales somit den Antrag, der 
Nationalrat wolle dem von der Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf (1613 der Beilagen) die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 2017 06 13 

 Dietmar Keck Josef Muchitsch 
 Berichterstatter Obmann 
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